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Standige auslandische Wohnbevolkerung
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Bestand 2368364 2414408
Wanderungssaldo 83392 74675
Einwanderung mit Erwerb 94578 93086
Familiennachzug 42433 42170
Auswanderung 78906 82659

Erwerb des Schweizer Burgerrechts 40291 41269
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1.1

Bestand der auslandischen Wohnbevoélkerung

Bestand der standigen auslandischen Wohnbevolkerung nach Nationalitat

per 31. Dezember 2025
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Ende Dezember 2025 waren zwei Drittel der
standigen auslandischen Wohnbevélkerung
der Schweiz EU/EFTA-Staatsangehdrige.
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Gegenuber dem Vorjahr verzeichneten 2025
folgende Nationalitaten die grésste Zunahme
im Bestand: Frankreich (+8148), Deutsch-
land (+6452), Spanien (+5505) und Italien
(+3977). Die grosste Bestandesabnahme

verzeichneten Serbien (- 1226), das Vereinigte
Konigreich (-844), Russland (-494) und
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Anteile EU/EFTA- und Drittstaaten

Bosnien und Herzegowina (-487).

1.2.  Aufenthaltstitel der standigen und nicht standigen auslandischen Wohnbevolkerung

per 31. Dezember 2025
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Insgesamt wohnten in der Schweiz Ende 2025 1438031 Personen mit einer Niederlassungsbewilligung, 961519 Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung, 14858 Personen

mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung von einem Jahr oder mehr sowie 45718 Personen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung von weniger als einem Jahr. Personen mit einer

Kurzaufenthaltsbewilligung von weniger als 12 Monaten werden zur nicht standigen auslandischen Wohnbevélkerung gezéhlt. Jene mit einer Niederlassungs- und Aufenthalts-

bewilligung sowie einer Kurzaufenthaltsbewilligung von mehr als 12 Monaten zahlen zur standigen ausléndischen Wohnbevélkerung.
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1.3. Veranderung des Bestands der standigen auslandischen Wohnbevélkerung 2016 — 2025

Saldo naturliche Bevolkerungsbewegungen
B wanderungssaldo
[0 Burgerrechtssaldo
O Veranderung Bestand Vorjahr

Ende 2025 belief sich die standige auslandische Wohnbevolkerung der Schweiz auf 2414408 Personen, davon 67 % EU/EFTA-Staatsangehorige und 33% Drittstaatsangehorige.
Der Bestand erhohte sich zwischen Ende 2024 und Ende 2025 um 46 044 Personen. Die Veranderung des Bestands im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus dem Wanderungssal-
do, dem Saldo der nattrlichen Bevélkerungsbewegungen (Geburten minus Todesfélle) und dem Birgerrechtssaldo (Verlust minus Erwerb der Schweizer Staatsburgerschaft).
Zwei der drei Saldi haben sich 2025 im Vergleich zum Vorjahr verringert. Wéhrend der Wanderungssaldo um 8717 Personen zurtickgegangen ist, hat der Burgerrechtssaldo um
980 Personen abgenommen. Der Saldo der naturlichen Bevolkerungsbewegungen hat im Vergleich zum Vorjahr um 665 Personen zugenommen. Im Vergleich der letzten zehn
Jahre kann fur das Jahr 2023 die grésste Veranderung des Bestands beobachtet werden. Dies stand im Zusammenhang mit einer deutlichen Zunahme des Wanderungssaldos,
einer signifikanten Erhthung des Saldos der natirlichen Bevolkerungsbewegung sowie einem leichten Anstieg des Buirgerrechtssaldos. Die nachfolgende Tabelle zeigt im Detail
auf, wie sich die Bestandsveranderung in den drei letzten Jahren zusammengesetzt hat. Zudem wird im diesjahrigen Fokusthema (am Ende dieser Publikation) die Entwicklung
des Bevolkerungswachstums sowie die zugrundeliegenden Komponenten fur den gesamten Zeitraum seit der Einfihrung des FZA im Jahr 2002 beleuchtet.
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Zusammensetzung der Veranderung der standigen auslandischen Wohnbevélkerung 2023 — 2025

Standige auslandische Wohnbevélkerung 2023 2024 2025
Wanderungssaldo 98851 83392 74675
Saldo nattrliche Bevdlkerungsbewegung (Geburten — Todesfalle) 14313 12295 12960
Burgerrechtssaldo (Verlust — Erwerb Schweizer Blrgerrecht) -41298 -40288 -41268
Technischer Ausgleich Bilanz -503 -252 -323
Veranderung Bestand zum Vorjahr 71363 55147 46044
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2 Wanderungsbewegungen

B Drittstaaten
2.1.  Einwanderung, Auswanderung und Wanderungssaldo B EU/EFTA
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standige auslandische Wohnbevolkerung
22000
20000

18 000

16 000

14000

12 000

10 000

8000

6000

4000

2000

-2000

-4000

-6000

-8000

-10 000

o<
~N~N
c c
T ©

Jan 25
Feb 23
Feb 24
Feb 25
Mar 23
Mar 24
Mar 25
Jun 23
Jun 24
Jun 25

Jul 23

Jul 24

Jul 25

Apr 23
Apr 24
Apr 25
Mai 23
Mai 24
Mai 25
Aug 23
Aug 24
Aug 25
Sep 23
Sep 24
Sep 25
Okt 23
Okt 24
Okt 25
Nov 23
Nov 24
Nov 25
Dez 23
Dez 24
Dez 25

Der Wanderungssaldo der standigen auslandischen Wohnbevélkerung betrug zwischen Januar und Dezember 2025 insgesamt 74675 Personen (Vorjahresperiode: 83392).
Insgesamt 165386 Personen sind in die standige auslandische Wohnbevélkerung eingewandert (Zuzug). Im Vergleich zur Vorjahresperiode hat dieser Wert um 3,1 % abge-

nommen. Insgesamt 82 659 Personen sind aus der standigen auslandischen Wohnbevolkerung ausgewandert (Wegzug). Im Vergleich zur Vorjahresperiode hat dieser Wert um
4,8 % zugenommen.

Einwanderung in die standige auslandische Wohnbevoélkerung nach Nationalitat
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2.2.

Einwanderung, Auswanderung und Wanderungssaldo
nicht standige auslandische Wohnbevélkerung
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Der Wanderungssaldo der nicht standigen auslandischen Wohnbevélkerung betrug zwischen Januar und Dezember 2025 insgesamt -263 Personen (Vorjahresperiode:
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Insgesamt 99353 Personen sind in die nicht standige auslandische Wohnbevolkerung eingewandert (Zuzug). Im Vergleich zur Vorjahresperiode hat dieser Wert um 1,8 % zu-
genommen. Insgesamt 67 131 Personen sind aus der nicht standigen auslandischen Wohnbevolkerung ausgewandert (Wegzug). Im Vergleich zur Vorjahresperiode hat dieser

Wert um 0,6 % abgenommen.

Einwanderung in die nicht standige auslandische Wohnbevdélkerung nach Nationalitat
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2.3.  Ausschopfung der kontingentierten Aufenthaltsbewilligungen

zum Zweck einer Erwerbstatigkeit

Beanspruchung 2025 (linke Achse)
Beanspruchung 2024 (linke Achse)

-+ Lineare Entwicklung 2025 (rechte Achse)

® Ausschopfung kumuliert in % (rechte Achse)

Kontingente L Kontingente B

Drittstaaten
350 w 100% 400 — 100% Flr Erwerbstatige aus Drittstaaten
350 standen 2025 4000 Kurzaufenthaltsbe-
00 80% 80% willigungen L sowie 4500 Aufenthalts-
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Py ® 0% 250 60% 2025 wurden 62 % der Kurzaufent-
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150 Die kantonalen Restbestande betrugen
100 ] 100 ] Ende Dezember 2025 422 L- und 351
50 X ] 20% . I ] 20% B-Kontingente. In der Bundesreserve
befinden sich 1084 L- und 816 B-Kon-
0 00 O OD . 1 N
cs NsmEcT oL 3 % c o Nsmcs oo % o3y % tingente. Zusatzlich standen aus der
2SI =2°"2 80 248 TR Psg=2°"2380248 Vorjahresreserve 1221 L- und 957
B-Kontingente zur Verfugung.
Vereinigtes Konigreich (UK)
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25 o0 bewilligungen B zur Verfiigung. Diese
. 60% 50 60% Kontingente werden quartalsweise
20 freigegeben. 2025 wurden 16 % der
15 0% . 10% KurzaufenthaltsbewﬂI|gunlg.en L und
26 % der Aufenthaltsbewilligungen B
10 | 20 ] ausgeschopft. Die kantonalen Restbe-
y 20% ' 20% .
5 - stande betrugen Ende Dezember 2025
1182 L- und 1554 B-Kontingente.
0 0% 0 0%
S 2 N 58 S 3 28 L 3 ’ c o N 5® S 3 9 2L 3N °
T ¢s<3=>=2°" 328028 T esg=23-~280 218
Dienstleistungserbringende EU/EFTA (> 120 Tage pro Jahr)
250 100% 35 100% Fur Dienstleistungserbringende aus den
2 EU/EFTA-Staaten standen 2025 3000
200 - 80% 80% Kurzaufenthaltsbewilligungen L und
25 —— 500 Aufenthaltsbewilligungen B zur
150 - 60% 2 60% Verfugung. Diese Kontingente werden
quartalsweise freigegeben. Im Jahr
0 -
100 | 0% 15 — _ | 20% 2025? Wurden 47 % qer Kurzaufenthalts
. bewilligungen L sowie 42 % der Auf-
o 200 10 | 50% enthaltsbewilligungen B ausgeschopft.
] 0% 5 (. ° Die kantonalen Restbestande betrugen
Ende Dezember 2025 1593 L und 292
0 s g N 5 0% 0 S8 M5®ES3 22K 3 8 0% B-Kontingente. Zusé&tzlich standen aus
= SE =24 =257 gwOo=zo der Vorjahresreserve 1424 L- sowie 309

B-Kontingente zur Verfugung.
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2.4.  Einwanderung mit Erwerb nach Wirtschaftssektoren
standige auslandische Wohnbevolkerung
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Die Zuwanderung von Erwerbstatigen aus den EU/EFTA-Staaten (84487 Personen) und Drittstaaten (8599 Personen) in die standige auslandische Wohnbevoélkerung betrug

zwischen Januar und Dezember 2025 insgesamt 93086 Personen. Im Vergleich zur Vorjahresperiode hat dieser Wert um 1,6 % abgenommen. Insgesamt 81 % der 2025 in den
Arbeitsmarkt Eingewanderten sind im Dienstleistungssektor, 17 % in der Industrie, im Baugewerbe und im Handwerk und 2 % in der Landwirtschaft tatig

Einwanderung mit Erwerb nach Nationalitat, standige auslandische Wohnbevélkerung
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2.5.  Einwanderung mit Erwerb nach Wirtschaftssektoren
nicht standige auslandische Wohnbevdlkerung

Verkehr, Gesundheit, Unterrichtswesen & sonstige Dienstleistungen
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Die Zuwanderung von Erwerbstatigen aus den EU/EFTA-Staaten (73438 Personen) und Drittstaaten (10 438 Personen) in die nicht standige auslandische Wohnbevélkerung be-
trug zwischen Januar und Dezember 2025 insgesamt 83876 Personen. Im Vergleich zur Vorjahresperiode hat dieser Wert um 1,5 % zugenommen. Insgesamt 78 % der 2025 in
den Arbeitsmarkt Eingewanderten sind im Dienstleistungssektor, 12 % in der Industrie, im Baugewerbe und im Handwerk und 10 % in der Landwirtschaft tatig.

Einwanderung mit Erwerb nach Nationalitat, nicht standige ausldndische Wohnbevélkerung
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. . e . Verkehr, Gesundheit, Unterrichtswesen & sonstige Dienstleistungen
2.6. Erteilte Grenzgangerbewilligungen nach Wirtschaftssektoren @ Handel, Gast. Reparaturgewerbe ’ ’
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Zwischen Januar und Dezember 2025 wurden 71781 Grenzgangerbewilligungen erteilt. Im Vergleich zur Vorjahresperiode hat dieser Wert um 7,4 % abgenommen. Von den im
Jahr 2025 erteilten Grenzgangerbewilligungen betrafen 83 % den Dienstleistungssektor, 16 % die Industrie, das Baugewerbe und das Handwerk und 1 % die Landwirtschaft.

2.7.  Kurzfristige Erwerbstatigkeit bis 90 Tage, Anzahl Meldepflichtige
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Zwischen Januar und Dezember 2025 haben insgesamt 269 658 Personen das Meldeverfahren benutzt, um einer kurzfristigen Erwerbstatigkeit von bis zu drei Monaten bzw. 90
Tagen pro Kalenderjahr nachzugehen (Zahl provisorisch). Im Vergleich zur Vorjahresperiode hat dieser Wert um 3,8 % abgenommen. Von den Meldepflichtigen im Jahr 2025 ent-
fielen 62 % auf Stellenantritte bei Schweizer Arbeitgebern, 30 % auf Entsandte und 8 % auf selbstandige Dienstleistungserbringende.
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3 Einwanderungsgrinde

3.1.  Einwanderung in die standige auslandische Wohnbevdlkerung nach Grund
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3.2.  Familiennachzug in die standige auslandische Wohnbevélkerung

Familiennachzug nach Nationalitat
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Auslanderinnen und Auslander ziehen
aus unterschiedlichen Grinden in

die Schweiz. Im Jahre 2025 war die
Einwanderung in den Arbeitsmarkt

der mit Abstand haufigste Grund. Von
den 88355 zwecks Erwerbstatigkeit
eingewanderten Personen kamen 95 %
aus dem EU/EFTA-Raum. Der zweit-
héufigste Einwanderungsgrund war
der Familiennachzug (42 170 Personen),
verteilt auf 53 % EU EFTA-Staatsan-
gehorige und 47 % Drittstaatsange-
hérige. 17579 Personen wanderten
zwecks Aus- und Weiterbildung in die
Schweiz ein. 8199 Personen traten aus
dem Asylbereich in den Auslander-
bereich Gber. Zudem erhielten 5087
Nichterwerbstatige, einschliesslich
Rentnerinnen und Rentner sowie ande-
re Personen mit gentgend finanziellen
Mitteln, eine Aufenthaltsbewilligung.

Der Einwanderungsgrund «Fami-
liennachzug» umfasst auslandische
Familienangehorige von Schweizer
Burgerinnen und Birgern und von aus-
landischen Personen mit Aufenthalts-
titel. Im Jahr 2025 zogen 35694 Perso-
nen im Rahmen des Familiennachzugs
zu Auslanderinnen und Auslandern,
6476 Personen zu Schweizerinnen

und Schweizern. Der Familiennachzug
zu Auslanderinnen und Auslandern
war je etwa zur Halfte verteilt auf
Ehepartnerinnen und Ehepartner

(17 424 Personen) und auf Kinder sowie
andere Familienangehorige (18270
Personen). Wahrend die Mehrheit der
von auslandischen Staatsangehdrigen
nachgezogenen Ehepartnerinnen und
Ehepartnern aus Drittstaaten stammten
(60 %), zogen Kinder und andere
Angehdrige mehrheitlich aus dem EU/
EFTA-Raum (78 %) zu. Zu Schweize-
rinnen und Schweizern wanderten
2025 im Rahmen des Familiennachzugs
grossmehrheitlich Ehepartner und Ehe-
partnerinnen aus Drittstaaten ein (5293
Personen).
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4 Erwerb des Schweizer Birgerrechts

4.1.  Erwerb des Schweizer Burgerrechts nach Art des Verfahrens 2016 — 2025
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4.2.  Erwerb des Schweizer Birgerrechts nach Nationalitat
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Anteile EU/EFTA- und Drittstaaten

2025 wurden insgesamt 41269 Perso-

nen eingeburgert. Das sind 2,4 %
mehr als im Vorjahr. Davon erlangten
33460 Personen das Burgerrecht im

Verfahren der ordentlichen Einbirge-

rung und 7674 Personen im Verfahre
der erleichterten Einblrgerung oder

Wiedereinblrgerung. 135 Personen

erhielten das Schweizer Burgerrecht

durch Feststellung des Birgerrechts

oder Adoption.
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Fokus: Bevolkerungsentwicklung seit Einfihrung des Freizigigkeitsabkommens
mit der EU (FZA)

Im Fokus der diesjahrigen Jahresstatistik steht die Entwicklung der standigen auslédndischen \Wohnbevolkerung der Schweiz
seit Einfihrung des FZA im Jahr 2002. Seither ist die standige auslandische Wohnbevélkerung insgesamt um rund 1,7 Mil-
lionen Personen gewachsen. Im Jahr 2025 waren 18% der standigen auslandischen Wohnbevélkerung — rund 445 615
Personen — in der Schweiz geboren.

Die folgenden Grafiken stellen dar, unter welchen Umstanden und aus welchen Komponenten sich das Wachstum der
standigen Wohnbevélkerung in diesem Zeitraum zusammensetzt und wie sich die Verteilung nach Herkunftsregionen seit-
her verandert hat. Weiter wird beleuchtet, nach EU/EFTA- und Drittstaatsangehorigen getrennt sowie nach Geschlechtern
unterschieden, wie sich die Altersstruktur seitdem entwickelt hat. Da Zugewanderte innerhalb der Schweizer Gesamtbevol-
kerung im Durchschnitt jinger sind, tragen sie wesentlich dazu bei, die Alterung der Gesamtbevolkerung zu déampfen und
den Anteil der Erwerbsbevélkerung zu stabilisieren.

Bei der Unterteilung in EU/EFTA- und Drittstaaten ist zu beachten, dass sich die Zusammensetzung im Laufe der Zeit veran-
dert hat. Einerseits wurde die EU seit Einfiihrung des FZA im Jahr 2002 schrittweise erweitert, andererseits hat das Vereinigte
Konigreich die EU verlassen und gilt seit 2021 als Drittstaat. Dies ist entsprechend auch in den Grafiken berticksichtigt.

Entwicklung der standigen auslandischen Wohnbevélkerung und ihrer Komponenten, 2002 — 2025
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Im Zeitraum von 2002 bis 2025 ist die stadndige Wohnbevélkerung der Schweiz jéhrlich im Durchschnitt um rund 41500 Personen gewachsen. Dieses Wachstum ergibt sich aus den drei
Komponenten Wanderungssaldo, naturliches Bevolkerungswachstum und Erwerb des Schweizer Blrgerrechts (vgl. auch Kapitel 1.3 dieser Publikation). Der Wanderungssaldo hat im
Jahresdurchschnitt mit rund 66700 Personen zur Zunahme der stdndigen Wohnbevolkerung beigetragen (82 Prozent der Zunahme). Das nattrliche Bevolkerungswachstum (Geburten-
Uberschuss) belief sich im gleichen Zeitraum durchschnittlich auf rund 14 200 Personen (18 Prozent der Zunahme). Jahrlich haben im Schnitt rund 39 000 Personen das Schweizer Biir-
gerrecht erworben und sind damit aus der standigen auslédndischen Wohnbevélkerung ausgeschieden. Betrachtet man die drei Kurven, so wird ersichtlich, dass der Wanderungssaldo
den grossten Einfluss auf Variationen bei der Verdnderung des Bestands hat, wéhrend die beiden anderen Kurven tiber den ganzen Zeitraum nur kleineren Schwankungen unterlagen.
Der Wanderungssaldo erreichte im Jahr 2008 mit rund 99000 Personen den hochsten Wert, was insbesondere mit der Liberalisierung der Zulassungsbedingungen fur bestimmte EU/
EFTA-Mitgliedstaaten und einer zeitgleich erfolgten wirtschaftlichen Aufschwungsphase zusammenhing. Der zweithchste Wert wurde mit 98900 Personen im Jahr 2023 verzeich-
net und war in erster Linie die Folge der raschen Erholung der Schweizer Wirtschaft nach der Covid-19-Pandemie und einer entsprechend hohen Nachfrage nach Arbeitskraften. Die
Veranderung des Bestands der standigen auslandischen Wohnbevélkerung war im Jahr 2023 mit rund 71 400 Personen jedoch hoher als im Jahr 2008 mit rund 68000 Personen, da
im Jahr 2023 der Geburtentberschuss hoher und die Zahl der Einburgerungen tiefer war. Die Entwicklung der Zuwanderung im historischen und wirtschaftlichen Kontext wurde im
Fokusthema der Jahresstatistik Zuwanderung 2024 beleuchtet.
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Bestand nach Herkunftsregion, standige auslandische Wohnbevolkerung, 2002 & 2025
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Der Anteil der Staatsangehérigen aus den EU- und EFTA-Mitgliedstaaten an der standigen ausldndischen Wohnbevélkerung stieg von 56 % Ende 2002 auf 67 % Ende 2025 und
macht damit heute mehr als zwei Drittel der gesamten standigen auslandischen Wohnbevélkerung aus. Insgesamt ist die standige auslandische Wohnbevélkerung der Schweiz
(gemass Definition des SEM) im gleichen Zeitraum um rund 970 000 Personen gewachsen und umfasste Ende 2025 insgesamt 2414408 Menschen.

Mit einem Gesamtanteil von 37 % waren die Staatsangehdérigen der stidlichen EU-Lander Ende 2002 fast doppelt so haufig vertreten wie die Staatsangehérigen der EU/EFTA-Staa-
ten im Nordwesten Europas mit 19 % (Zusammensetzung der Kategorien, vgl. Definitionen am Ende dieser Publikation). Von den 12 % der Staatsangehdérigen von Landern ausser-
halb Europas entfiel die Halfte auf die Herkunftsregion Asien & Ozeanien, wéhrend afrikanische und amerikanische Lander je einen Anteil von einem Viertel ausmachten.

Bis Ende 2025 ist der Anteil der Staatsangehérigen aus nicht-européischen Landern auf 17 Prozent gestiegen, wobei die relative Verteilung der Herkunftsregionen weitgehend
gleichgeblieben ist. Der Anteil der EU/EFTA-Staatsangehdrigen erhohte sich seit 2002 um 11 Prozentpunkte. Dies héngt insbesondere mit den schrittweise erfolgten EU-Erwei-
terungen zusammen. Das FZA wurde schrittweise auf elf Lander Mittel- und Osteuropas sowie auf Zypern und Malta ausgeweitet. Ende 2025 machten Staatsangehérige aus den
zentral- und osteuropaischen EU-Landern 9 % der standigen auslandischen Wohnbevolkerung aus. Entsprechend verringerte sich der Anteil der Gbrigen europdischen Lander, zu
denen die heute zentral- und osteuropaischen EU-Lander vor ihrem EU-Beitritt zahlten, deutlich auf 17 %.

Im Jahr 2025 waren 18 % der standigen auslandischen Wohnbevolkerung — rund 445 615 Personen — in der Schweiz geboren. Von den rund 1968793 im Ausland geborenen Aus-
landerinnen und Auslandern lebte jeweils die Halfte (48 %) seit hochstens zehn Jahren beziehungsweise seit zehn Jahren oder langer in der Schweiz.
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Bestand nach Geschlecht und Alter, standige auslandische Wohnbevélkerung, 2002 & 2025
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Die Zusammensetzung und Entwicklung der standigen auslandischen Wohnbevolkerung nach Alter und Geschlecht variiert je nach Herkunft. Dabei spielen unter anderem das
duale Zulassungssystem der Schweiz sowie Unterschiede in den Aufenthaltsverldufen je nach Einwanderungsgrund eine Rolle (vgl. hierzu das Fokusthema der Jahresstatistik
Zuwanderung 2023, in welchem Aufenthaltsverldufe betrachtet werden).

Bei den EU/EFTA-Staatsangehorigen zeigt sich, dass sich die Altersverteilung zwischen Frauen und Ménnern ahnelt und diese auch seit dem Jahr 2002 vergleichsweise stabil
geblieben ist. Der Anteil von Personen Uber 65 betragt in beiden Jahren bei den Frauen 10 % und bei den Mannern 9 %. Damit sind die EU/EFTA-Staatsangehorigen deutlich
junger als die Schweizer Staatsangehdrigen, bei welchen der Anteil von Personen tber 65 im Jahr 2002 18 % betrug und bis ins Jahr 2024 auf 24 % anstieg (vgl. Statistik BFS
«Demografische Bilanz nach Alter und Kanton»). Gleichwohl ist sowohl bei den Frauen als auch bei den Mannern eine relative Zunahme des Anteils der Personen im Alter

zwischen 45 und 54 Jahren zu beobachten. Seit Einfihrung des FZA hat der Anteil der Personen in diesem Altersbereich bei den Frauen von 12 auf 17 % und bei den Mannern
von 15 auf 18 % zugenommen.
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Aufgrund einer eingeschrankten Arbeitsmarktzulassung und der Bedeutung des Asylbereichs sind die Einwanderungsgrinde bei den Drittstaatsangehorigen vielfaltiger als bei
den EU/EFTA-Staatsangehorigen, bei welchen die Einwanderung tberwiegend direkt in den Arbeitsmarkt erfolgt. Dies zeigt sich auch in vergleichsweise grosseren Unterschie-
den — insbesondere in der zeitlichen Entwicklung. Zu beachten ist hierbei, dass sich aufgrund den EU-Erweiterungen die Zusammensetzung der beiden Nationalitdtengruppen
Uber die Zeit verandert hat (vgl. Grafik «Bestand nach Herkunftsregion» oben).

Im Jahr 2002 betrug der Anteil der Drittstaatsangehdrigen Gber 65 Jahre sowohl bei den Frauen als auch bei den Ménnern 2 %. Damit war dieser Anteil deutlich tiefer als bei
den EU/EFTA-Staatsangehorigen. Ende 2025 waren sowohl bei den Frauen als auch bei den Mannern 8 % in der Altersgruppe 65+, womit sich dieser Anteil im Laufe der Zeit
jenem der EU/EFTA-Staatsangehorigen angenahert hat. Verringert hat sich seit Einfuhrung des FZA hingegen der relative Anteil der Personen unter 15 Jahren, von 25 auf 15 %
bei den Frauen und von 26 auf 18 % bei den Mannern. Am meisten erhéht hat sich im Laufe der Zeit sowohl bei den Ménnern als auch bei den Frauen der Anteil der Personen
zwischen 55 und 64 Jahren, von 3 auf 10 % bei den Frauen und von 4 auf 10 % bei den Méannern.

Generell macht die demografische Alterung aufgrund steigender Lebenserwartung und abnehmender Geburtenrate auch vor der auslandischen Wohnbevolkerung nicht Halt.
Da Zuwandernde im Vergleich zur Schweizer Gesamtbevélkerung im Durchschnitt deutlich jinger sind, tragt die Zuwanderung wesentlich dazu bei, die demografische Alterung
der Gesamtbevolkerung abzumildern und den Anteil der Bevolkerung im erwerbsféhigen Alter zu stabilisieren.

Es kénnen Rundungsdifferenzen vorkommen.
Weitere statistische Angaben finden Sie auf unserer Webseite: Ausldnderstatistik SEM
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Definition der Begriffe

AIG: Auslander- und Integrationsgesetz (SR 142.20).

Auswanderung (Wegzug): Der stdndigen oder nicht standigen auslandi-
schen Wohnbevélkerung angehérende auslandische Staatsangehorige,
die wahrend einer bestimmten Periode (z.B. Monat, Jahr) die Schweiz
verlassen. Auswanderung (Wegzug) = Effektive Auswanderung + Sta-
tuswechsel Abnahme. Einbirgerungen und Todesfélle zédhlen nicht zur
Auswanderung.

Burgerrechtssaldo: Der Birgerrechtssaldo stellt die Differenz des Er-
werbs und des Verlusts des Schweizer Birgerrechts dar.
Dienstleistungserbringende EU/EFTA: Die Erbringung von Dienstleistun-
gen durch Staatsangehérige von EU-/EFTA-Mitgliedsstaaten fir einen
Zeitraum von mehr als 90 Tagen pro Kalenderjahr unterliegt grundsatz-
lich den Bestimmungen des Auslander- und Integrationsgesetzes (AIG).
Dies betrifft entsandte Arbeitnehmende eines Unternehmens mit Sitz
in der EU/EFTA unabhangig von ihrer Staatsangehorigkeit sowie selb-
standige Dienstleistungserbringende mit EU/EFTA-Staatsangehdrigkeit
und Sitz in einem Mitgliedstaat der EU/EFTA. Die zur Erbringung einer
Dienstleistung erteilten Bewilligungen werden geméass VZAE den Kon-
tingenten angerechnet, wenn der Aufenthalt mehr als 120 Tage pro
Kalenderjahr betragt.

Dienstleistungserbringede / Entsandte AIG: Arbeitnehmende, die von
ihrem Arbeitgeber mit Sitz in einem Drittstaat voriibergehend, meist im
Rahmen eines zeitlich befristeten Projektes, zu einem Unternehmen in
der Schweiz entsandt werden. Sie erhalten keinen Arbeitsvertrag nach
schweizerischem Recht, sondern unterstehen weiterhin der Weisungs-
gewalt ihres auslandischen Arbeitgebers. Auch selbststandig Erwerbs-
tatige, deren Unternehmenssitz in einem Drittstaat liegt konnen als
selbstandige Dienstleistungserbringende fir einen voriibergehenden
Arbeitseinsatz eine Bewilligung in der Schweiz erhalten.
Drittstaatsangehorige: Personen, die nicht Staatsangehorige der EU/
EFTA sind.

EFTA: Zu den EFTA-Staaten gehoéren — neben der Schweiz —
Island, Liechtenstein und Norwegen. Fir diese Lander gilt die
Personenfreizligigkeit geméass den Bestimmungen des Abkommens
vom 21. Juni 2001 zur Anderung des Ubereinkommens vom 4. Januar
1960 zur Errichtung der EFTA (EFTA-Ubereinkommen) (SR 0.632.31).
Einwanderung (Zuzug): Auslandische Staatsangehoérige, die wahrend
einer bestimmten Periode (z.B. Monat, Jahr) in die Schweiz eingewan-
dert sind. Einwanderung (Zuzug) = Effektive Einwanderung + Ubertritt
aus dem Asylbereich + Statuswechsel Zunahme. Die Geburten zahlen
nicht zur Einwanderung.

Einblrgerung: Erwerb des Schweizer Birgerrechts durch behérdlichen
Beschluss.

Erleichterte EinblUrgerung: EinbUrgerung, welche unter anderem Perso-
nen zusteht, die mit einem Schweizer Staatsbirrger oder einer Schweizer
Staatsburgerin verheiratet sind oder die zur dritten Auslandergenera-
tion gehoren und in der Schweiz geboren wurden. Daneben kennt die
Schweiz weitere erleichterte Einblrgerungsverfahren, beispielsweise fur
staatenlose Kinder.

EU: Europdische Union. Die 27 Mitgliedstaaten der EU sind: Belgien,
Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
die Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, die
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern.
Familiennachzug: Erteilung einer Einreise- und Aufenthaltsbewilligung
fur auslandische Familienangehorige von in der Schweiz aufenthaltsbe-
rechtigen Personen. Beim Familiennachzug wird unterschieden zwischen
dem Nachzug von Familienangehérigen von Schweizerinnen und Schwei-
zern einerseits und demjenigen von auslandischen Personen mit Nieder-
lassungs-, Aufenthalts- oder Kurzaufenthaltsbewilligung andererseits.
Feststellung Burgerrecht: Wenn fraglich ist, ob eine Person das Schweizer

Burgerrecht besitzt, so entscheidet, auf Antrag oder von Amtes wegen,
die Behorde des Kantons, dessen Birgerrecht mit in Frage steht (Art. 43
Burgerrechtsgesetz BUG, SR 141.0).

FZA: Freizligigkeitsabkommen mit der
0.142.112.681).

Grenzganger: Personen, die in einem auslandischen Staat wohnen und
in der Schweiz arbeiten (Arbeitnehmende oder Selbst-andige mit Fir-
mensitz in der Schweiz).

Kroatien: Das Freizligigkeitsabkommen (FZA) mit der EU wurde mit
einem Zusatzprotokoll auf Kroatien ausgeweitet. Dieses ist seit dem 1.
Januar 2017 in Kraft und sieht wahrend eines Ubergangszeitraums von
zehn Jahren eine allmahliche und schrittweise Offnung des Zugangs
von kroatischen Staatsangehdrigen zum Schweizer Arbeitsmarkt vor.
Seit 2026 gilt fur Kroatien die volle Personenfreiztigigkeit.
Meldepflichtige: Arbeitnehmende und selbstandige Dienstleistungser-
bringende aus den EU/EFTA-Mitgliedstaaten sowie entsandte Arbeit-
nehmende, welche sich wdhrend hochstens drei Monaten oder 90
Arbeitstagen im Kalenderjahr grundsatzlich ohne ausldnderrechtliche
Bewilligung in der Schweiz aufhalten. Fur sie besteht aber eine Melde-
pflicht. Achtung: Die Grafik zu den meldepflichtigen Personen kann
Mehrfachzahlungen enthalten, da es sich um eine monatliche Darstel-
lung handelt. Bei der kumulierten Zahl in der Lesehilfe wiederum han-
delt es sich um die bereinigte Zahl.

Nicht standige auslédndische Wohnbevolkerung: Alle ausldndischen
Staatsangehorigen, die weniger als ein Jahr in der Schweiz wohnhaft
und im Besitz einer Kurzaufenthaltsbewilligung sind. Personen im Asyl-
prozess (Ausweis F oder N) werden nicht bertcksichtigt, da sie rechtlich
zum Asyl- und nicht zum Ausléanderbereich zéhlen.

Ordentliche Einbirgerung: Einblrgerung, welche ausléndischen Staats-
burgerinnen und Staatsbirgern offensteht, die mindestens 10 Jahre in
der Schweiz gelebt haben, davon drei in den letzten funf Jahren vor Ein-
reichung des Gesuchs, und eine Niederlassungsbewilligung (Ausweis
C) besitzen.

Saldo naturliche Bevolkerungsbewegung: Der Saldo der nattrlichen Be-
volkerungsbewegung stellt die Differenz der Geburten und der Todes-
falle dar.

Standige auslandische Wohnbevolkerung: Enthalten sind alle auslan-
dischen Staatsangehorigen mit einer Niederlassungsbewilligung C,
einer Aufenthaltsbewilligung B, einer Kurzaufenthaltsbewilligung L >=
12 Monate (inklusive Ubertritte aus dem Asylbereich). Nicht dazu zah-
len Asylsuchende und vorlaufig Aufgenommene, Diplomatinnen und
Diplomaten mit einer Aufenthaltsbewilligung des EDA, die internatio-
nalen Funktiondrinnen und Funktionare sowie deren Familienangeho-
rige, sofern diese keine Erwerbstatigkeit austiben. Die Daten des SEM
beruhen auf den erteilten Bewilligungen. Der Bestand berlcksichtigt
auch die naturlichen Bevolkerungsbewegungen (Anzahl Geburten mi-
nus Todesfalle). Das Bundesamt fur Statistik (BFS) beziffert die standige
auslandische Wohnbevolkerung nach einem demografischen Ansatz
und verwendet eine weiter gefasste Definition als jene des SEM, siehe
Webseite des BFS.

Technischer Ausgleich: Wird rechnerisch ermittelt und gleicht die Ab-
weichung zwischen der Bestandesdifferenz und den Saldi der verschie-
denen Bewegungsarten aus.

Ubertritte aus dem Asylbereich (Einwanderungsgrund standige Wohn-
bevolkerung): Es gibt 3 Situationen fur den Ubertritt aus dem Asyl- in
den Auslanderbereich: Anerkannter Flichtling nach Asylgewahrung,
Hartefallregelung nach Asylprozess, Ausldnderrechtliche Regelung
nach Asylprozess.

Ubrige Zugange (Einwanderungsgrund): Zulassungen, welche von den
allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen abweichen und daher schwer
zusammenzufassen sind. Dazu gehdren insbesondere erteilte Hartefall-

Europaischen Union (SR
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bewilligungen an vorldufig Aufgenommene (Umwandlung Ausweis F
zu B), an «Sans-Papiers» sowie an Konkubinatspartnerinnen und Kon-
kubinatspartner.

Vereinigtes Konigreich (UK): UK hat die EU am 31. Januar 2020 ver-
lassen. Bis 31. Dezember 2020 (Ubergangsphase) blieb das FZA auf UK
anwendbar. Seit 1. Januar 2021 gelten Staatsangehorige des UK als
Drittstaatsangehdrige und unterliegen grundsatzlich den Bestimmun-
gen des Auslander- und Integrationsgesetzes (AIG).

VZAE: Verordnung Uber Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstatigkeit
(RS 142.201).

Wanderungssaldo: Differenz zwischen der Einwanderung (Zuzug) und
der Auswanderung (Wegzug) von auslandischen Staatsangehorigen,
jeweils bezogen auf die standige oder nicht standige auslédndische
Wohnbevolkerung. Dabei werden auch die beiden Kategorien «Reak-
tivierung Aufenthalt» sowie «Ubriger Abgang» (registertechnisch be-
dingte Korrekturen der Bewegungen der standigen und nicht standi-
gen auslandischen Wohnbevélkerung) mitgezahlt.
WiedereinblUrgerung: Einblrgerung, die Personen zusteht, die das
Schweizer Burgerrecht durch Verwirkung, Entlassung oder durch Heirat
mit einer auslandischen Person verloren haben.

Wirtschaftssektor: Klassifizierung der auslandischen Erwerbstatigen
basierend auf der «Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige
1985» ASW, herausgegeben vom Bundesamt fir Statistik. Unter die
«sonstigen Dienstleistungen» fallen insbesondere die Nachrichtentber-
mittlung und die 6ffentlichen Verwaltungen.



	1 	Bestand der ausländischen Wohnbevölkerung
	1.1.  Bestand der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung nach Nationalität
per 31. Dezember 2023
	1.2.  Aufenthaltstitel der ständigen und nicht ständigen ausländischen Wohnbevölkerung
per 31. Dezember 2023
	1.3. 	Veränderung des Bestands der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung 2014 – 2023

	2	Wanderungsbewegungen
	2.1. Einwanderung, Auswanderung und Wanderungssaldo  
ständige ausländische Wohnbevölkerung
	2.2. Einwanderung, Auswanderung und Wanderungssaldo
nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung 
	2.3. Ausschöpfung der kontingentierten Aufenthaltsbewilligungen 
zum Zweck einer Erwerbstätigkeit
	2.4. Einwanderung mit Erwerb nach Wirtschaftssektoren 
ständige ausländische Wohnbevölkerung
	2.5. Einwanderung mit Erwerb nach Wirtschaftssektoren 
nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung
	2.6.	Erteilte Grenzgängerbewilligungen nach Wirtschaftssektoren 
	2.7.	Kurzfristige Erwerbstätigkeit bis 90 Tage, Anzahl Meldepflichtige

	3 	Einwanderungsgründe 
	3.1. 	Einwanderung in die ständige ausländische Wohnbevölkerung nach Grund
	3.2. 	Familiennachzug in die ständige ausländische Wohnbevölkerung 

	4	Erwerb des Schweizer Bürgerrechts 
	4.1. 	Erwerb des Schweizer Bürgerrechts nach Art des Verfahrens 2014 – 2023
	4.2.	Erwerb des Schweizer Bürgerrechts nach Nationalität

	Fokus: Aufenthaltsverläufe der Einwanderungskohorte 2009 bis Ende 2023 
	Definition der Begriffe

